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 Antrag AN 067/2016/14-19 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
09.02.2016 

Einreicher: Fraktion FDP/FW/B90/GRÜNE 

 
Betreff: Ausnahmegenehmigungen Nachtruhe für Veranstaltungen im  
öffentlichen Interesse in der Gemeinde Hoppegarten 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Gemeindevertretung 11.04.2016 Entscheidung Ö 

 
 
Beschlussvorschlag:  

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beauftragt die Verwaltung, eine neu  
gefasste Verordnung zur Nachtruhe in der Gemeinde Hoppegarten mit  
nachfolgenden Änderungen/Ergänzungen auszuarbeiten und der  
Gemeindevertretung vorzulegen:  
 

• festgeschriebene Ausnahmen von der grundsätzliche Reglung der  
Nachtruhe zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr für traditionelle  
Veranstaltungen, Volksfeste etc. in der Gemeinde. Hier sind festzuhalten:  

 
o Birkensteinfeuer (30.4.)  
o Siedlertage Hönow  

 
Die Ausnahmen für diese Feste gelten bis 02.00 Uhr.  
Für weitere Veranstaltungen mit öffentlichem Interesse können bei der  
Ordnungsbehörde Anträge auf Ausnahmen von der gesetzlichen Reglung zur  
Nachtruhe gestellt werden.  
  

 
Sachverhalt: 
 
Die Verankerung der Ausnahmen für oben aufgeführte Veranstaltungen stellt  
einerseits eine Vereinfachung in der Vorbereitung für die Veranstalter dar und ist  
gleichzeitig Ausdruck der Wertschätzung dieser Feste als wichtige und auch  
traditionelle Beiträge für das kulturelle Leben in Hoppegarten.  
 
Die ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Rüdersdorf ist beispielhaft in  
der Anlage beigefügt. 
 
Anlagen: 
 
Antragskopie 
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